In der Senatssitzung am 27. Januar 2026 beschlossene Fassung

Anlage 1

Neunte Verordnung zur Anderung der Kostenverordnung
der Umweltverwaltung

Aufgrund des § 3 Absatz 1 des Bremischen Gebuhren- und Beitragsgesetzes vom
16. Juli 1979 (Brem.GBI. S. 279), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Mai
2023 (Brem.GBI. S. 434) geandert worden ist, verordnet der Senat mit Zustimmung
des Haushalts- und Finanzausschusses:

) Artikel 1
Anderung der Kostenverordnung der Umweltverwaltung

Die Kostenverordnung der Umweltverwaltung vom 27. August 2002 (Brem.GBI.
S. 423), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. November 2025
(Brem.GBI. S. 1353) geandert worden ist, wird folgt geandert:

Die Anlage (zu § 1) wird wie folgt geandert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geandert:

a) Unter der Tarifziffer 5 wird die Angabe zu Nummer 52 durch die folgende
Angabe ersetzt:

,02 Malinahmen aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und
der Verordnung zum Schutz von Baumen in der Freien Hansestadt Bremen
(BremBaumSchV)*

b) Nach der Angabe zu Tarifziffer 82 werden die folgenden Angaben eingefugt:
,83 Malinahmen aufgrund des Gebaudeenergiegesetzes (GEG)

84 MalRnahmen aufgrund des Bremischen Solargesetzes (BremSolarG)*“.

2. Unter der Tarifziffer 5 wird die Nummer 52 durch die aus dem Anhang 1 zu dieser
Verordnung ersichtliche Nummer 52 ersetzt.

3. Die Tarifziffer 8 wird durch die aus dem Anhang 2 zu dieser Verordnung
ersichtliche Tarifziffer 8 ersetzt.

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkindung in Kraft.

Beschlossen, Bremen,
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Anhang 1 zu Nummer 2

MaRRnahmen aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und der
Verordnung zum Schutz von Baumen in der Freien Hansestadt Bremen
(BremBaumSchV)

Befreiung nach § 6 BremBaumSchV je Grundstlck 119
je Baugrundstiick 178

Ablehnung einer Befreiung nach § 6 BremBaumSchV
je Grundstuck 60
je Baugrundstiick 79

Befreiung nach § 67 Absatz 1 BNatSchG je Grundstiick 94
Ablehnung einer Befreiung nach § 67 Absatz 1 BNatSchG je Grundstuck 47
Anordnung von Malinahmen nach § 5 BremBaumSchV 178

Anhang 2 zu Nummer 3
Klimaschutz- und Energierecht

MaRnahmen aufgrund des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG)

Genehmigung nach § 4 Absatz 1 490 bis 8 900

Fur Amtshandlungen der Landesregulierungsbehdrde bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 54 Absatz 2 werden
Gebuhren und Auslagen nach der
Energiewirtschaftskostenverordnung in der jeweils geltenden
Fassung erhoben

Entscheidung Gber Einwande gegen Feststellungen nach § 36 290 bis 4 420
Absatz 2 Satz 2 und 4

Planfeststellungsverfahren fir Energieanlagen nach § 43
Absatz 1 oder 2 Satz 1 Nummer 2, 3, 4, 5, 7 oder 8, auch in
Verbindung mit Satz 2 oder § 431 Absatz 2 einschliel3lich
Umweltvertraglichkeitsprifung

bei Herstellungskosten von 8 800

bis zu 500 000 Euro

mehr als 500 000 Euro 8 800

bis zu 2,5 Mio. Euro zuzlglich 0,8 v. H.

der 500 000 Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

mehr als 2,5 Mio. Euro 24 800

bis zu 7,5 Mio. Euro zuzlglich 0,4 v. H,
der 2,5 Mio. Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten



80.5

80.6

mehr als 7,5 Mio. Euro
bis zu 20 Mio. Euro

mehr als 20 Mio. Euro

Planfeststellung durch Planergéanzung nach § 43 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2

bei Herstellungskosten von
bis zu 125 000 Euro

mehr als 125 000 Euro
bis zu 250 000 Euro

mehr als 250 000 Euro
bis zu 500 000 Euro

mehr als 500 000 Euro
bis zu 2,5 Mio. Euro

mehr als 2,5 Mio. Euro
bis zu 50 Mio. Euro

mehr als 50 Mio Euro
bis zu 100 Mio. Euro

mehr als 100 Mio. Euro

Plangenehmigung von Energieanlagen nach § 74 Absatz 6
des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 43
Absatz 4 EnWG

44 800

zuzlglich 0,2 v. H.
der 7,5 Mio. Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

69 800

zuzlglich 0,1 v. H.
der 20 Mio. Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

2600

5300

5300

zuzlglich 0,6 v. H.
der 250 000 Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

6 800

zuzlglich 0,5 v. H.
der 500 000 Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

16 800

zuzlglich 0,4 v. H.
der 2,5 Mio. Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

206 800

zuzlglich 0,3 v. H.
der 50 Mio. Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

356 800

zuzlglich 0,2 v.H.
der 100 Mio. Euro
Ubersteigenden
Herstellungskosten

50 v.H. der Gebuhr
nach 80.4 oder 80.5
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Anmerkungen zu 80.4 bis 80.6:

Schliel3t das Planverfahren andere das Vorhaben betreffende
behdrdliche Entscheidungen ein, so erhoht sich die Geblhr
um die daflir vorgeschriebenen Gebulhren.

Wird in dem Planverfahren ein Projektmanager nach § 43g
Absatz 1 beauftragt, so vermindert sich die Gebuhr ohne die
Gebluihren fir die eingeschlossenen Genehmigungen um
jeweils 5 Prozent, sofern die Aufgaben nach § 43g Absatz 1
Nummer 1 bis 5 und 7 bis 9 beauftragt werden sowie um 10
Prozent, sofern die Aufgabe nach § 43g Absatz 1 Nummer 10
beauftragt wird. Wird ein Projektmanager mit Aufgaben
beauftragt, die nicht in § 43g Absatz 1 aufgefiihrt sind, wird die
Gebtuihr angemessen vermindert, einschliellich der
Verminderungen nach Satz 1 jedoch maximal um 50 Prozent.

Verlangerung der Geltungsdauer einer Planfeststellung oder 25 v.H. der Geblhr

Plangenehmigung nach § 43c Nummer 1 nach 80.4 bis 80.6
Entscheidung Uber die Freistellung von einem férmlichen 10 v.H. der Gebuhr
Verfahren nach § 43f Absatz 4 Satz 4 nach 80.4
Entscheidung Uber einen Antrag auf Erlass einer 120 bis 1 170
Duldungsanordnung nach § 44 Absatz 2 Satz 2

Entscheidung Uber einen Antrag auf Festsetzung einer 100 bis 1 170
Entschadigung nach § 44 Absatz 3 Satz 2

Entscheidung Uber einen Antrag auf vorzeitige 230 bis 1 170

Besitzeinweisung nach § 44b Absatz 1 oder 1a

Aufhebung einer vorzeitigen Besitzeinweisung nach § 44b 100 bis 580
Absatz 6 Satz 1

Festsetzung einer Entschadigung nach § 44b Absatz 5 Satz2 100 bis 580
oder Absatz 6 Satz 2

Feststellung der Zulassigkeit einer Enteignung nach § 45 490 bis 8 420
Absatz 2 Satz 3

Verlangen und Prifung des Nachweises nach § 49 Absatz3 390 bis 3 390
Satz 2

Anordnung von Malinahmen nach § 49 Absatz 5 480 bis 3 870

MaBRnahmen aufgrund des Bremischen Klimaschutz- und
Energiegesetzes (BremKEG)

Befreiungen nach § 15 Absatz 2 Satz 1 100 bis 770
Verpflichtungsbescheid nach § 16 Absatz 1 50 bis 1 320
aus Anlass einer Mitteilung des bevollmachtigten 50 bis 130

Bezirksschornsteinfegers gemaR § 97 Absatz 3 oder Absatz 4
Gebaudeenergiegesetz

aus Anlass einer Mitteilung eines Sachverstandigen flr 190 bis 1 320
energiesparendes Bauen oder eines Sachkundigen gemaf §

3 Absatz 6 Verordnung zur Durchfiihrung des

Gebaudeenergiegesetzes


https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.66269.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-EnGBRrahmen
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.66269.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-EnGBRrahmen
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.66269.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-EnGBRpP19
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MaRBnahmen aufgrund der Verordnung iliber Alilgemeine
Bedingungen fiir die Versorgung mit Fernwarme

Entscheidung Uber die Anzeige nach § 17 Absatz 2

MaBRnahmen aufgrund des Gebaudeenergiegesetzes
(GEG)

Befreiungen nach § 102 oder § 103 Absatz 1

Im Falle von Befreiungen nach § 102 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2

von der Verpflichtung nach § 61 Absatz 1 oder 2 oder von der
Verpflichtung nach § 63 Absatz 1 oder 3

von der Verpflichtung nach § 69 Absatz 1 oder 2

bei einer nachgewiesenen unbilligen Harte aufgrund
besonderer personlicher Umstande kann von der
Gebuhrenerhebung nach 83.1 abgesehen werden

Im Falle von Befreiungen nach § 102 Absatz 5 kann von der
Gebuhrenerhebung nach 83.1 abgesehen werden

Befreiungen nach § 102 in Verbindung mit § 14 der
Verordnung zur Durchfliihrung des Gebaudeenergiegesetzes
im Land Bremen

innerhalb der Frist von zwei Wochen nach § 14 Satz 5 der
Verordnung zur Durchflihrung des Gebaudeenergiegesetzes
im Land Bremen

bei weitergehender behérdlicher Prifung

Stichprobe nach § 99, sofern Verstofle gegen die
Anforderungen des Gebaudeenergiegesetzes festgestellt
werden

MaBRnahmen aufgrund des Bremischen Solargesetzes
(BremSolarG)

Befreiungen, Teilbefreiungen oder zeitweise Befreiungen nach
§ 6 Absatz 1

Bei nachgewiesener unzumutbarer Harte kann von der
Gebuhrenerhebung nach 84.1 abgesehen werden

Verpflichtungsbescheid nach § 5

580 bis 1 450

50 bis 1 610

35 v.H. der Gebihr
nach 83.1,
mindestens 50

50 v.H. der Gebihr
nach 83.1,
mindestens 50

100 bis 190

GebUhr nach 83.1
190 bis 3 870

100 bis 770

190 bis 1 320
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Begriindung

zur Neunten Verordnung zur Anderung der Kostenverordnung der Um-
weltverwaltung (UmwKostV)

Allgemeines

In der Kostenverordnung der Umweltverwaltung (UmwKostV) sind die Verwaltungsge-
blhren fir Amtshandlungen der Umweltverwaltung im Land Bremen festgelegt. Mit der
neunten Verordnung zur Anderung der Kostenverordnung der Umweltverwaltung wer-
den die Gebuhrensatze der Tarifziffer 5 des Kostenverzeichnisses zur Umweltkosten-
verordnung mit Bezug zur aktuellen bremischen Baumschutzverordnung angepasst.
Weiterhin werden ebenda die Gebuhrensatze der Tarifziffer 8 des Kostenverzeichnisses
zur Umweltkostenverordnung an die gednderten Stundesatze nach der Allgemeinen
Kostenverordnung (AllKostV) angepasst sowie Geblhrentatbestdnde zum Gebau-
deenergiegesetz des Bundes sowie des Bremischen Solargesetzes eingefugt.

Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1

Nach Artikel 1 werden die Tarifziffern 5 und 8 des Kostenverzeichnisses der Kostenver-
ordnung der Umweltverwaltung gemal dem Anhang zur Anderungsverordnung neu ge-
fasst. Das Inhaltsverzeichnis des Kostenverzeichnisses wird entsprechend geandert.

Zu Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung in Kraft.

Zum Anhang (Kostenverzeichnis)

Die Gebihrentatbestdande unter Tarifziffer 5 werden angepasst, da sich die Bremer
Baumschutzverordnung geandert hat. Genauer geht es um die Tarifziffern mit Bezug zur
aktuellen Bremer Baumschutzverordnung unter Tarifziffer 52. Zudem ist eine Anpassung
an die aktuellen Stundensatze nach der AllKostV erforderlich.

Zu den Tarifziffern 52.1, 52.2 und 52.3:

Herangezogen wird der Stundensatz i. H. v. 79,31 EUR, da die Tatbestande der folgen-
den Tarifziffern lediglich von Mitarbeitern analog des ehem. Gehobenen Dienstes, also
Laufbahngruppe Il, 1. Einstiegsamt, bearbeitet werden. Die einzelnen Gebuhrenbetrage
werden auf- und abgerundet.

Unter Tarifziffer 52.1 werden zwei Tatbestande flir Befreiungen nach § 6 Baumschutz-
verordnung festgelegt. Zum einen die Prifung einer Befreiung in Bezug auf ein (leeres)
Grundsttick oder in Bezug auf ein Grundstlick mit darauf befindlichem Bauvorhaben. Bei
Fallkonstellationen mit Grundstiicken mit Bauvorhaben, also sogenannten Baugrundsti-
cken, ist die ist die zu entrichtende Geblhr aufgrund eines hdéheren Verwaltungsauf-
wands entsprechend hoher festgelegt als bei der Gebuhr flir Gestattungen bei Grund-
stiicken ohne Bauvorhaben. Die Priifung einer Befreiung dauert bei regularen Grundstu-
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cken durchschnittlich 1,5 Stunden. Die Prifung von Befreiungen im Falle von Baugrund-
stiicken dauern aufgrund des hoéheren Verwaltungsaufwandes durchschnittlich 2,25
Stunden.

Unter Tarifziffer 52.2 wird im Falle einer Ablehnung einer Gestattung von den Tatbestan-
den her genauso differenziert wie bei Tarifziffer 52.1. Fur die Ablehnung einer Befreiung
im Falle von Grundstiicken ohne Bauvorhaben sind durchschnittlich 0,75 Stunden anzu-
setzen. Wenn es sich um ein Baugrundstliick handelt, ist fur eine Ablehnung durch-
schnittlich 1,0 Stunde anzusetzen.

Unter Tarifziffer 52.5 wird die Gebihr fur die Anordnung von MalRnahmen nach § 5
Baumschutzverordnung angehoben. Hier handelt sich um Prifung mit hdherem Verwal-
tungsaufwand. Fur die Bearbeitung und Prufung von Anordnungen werden durchschnitt-
lich 2,25 Stunden bendtigt.

AuRerdem werden die GeblUhrentatbestéande der Tarifziffer 8 des Kostenverzeichnisses
zur UmweltKostVO zur Anpassung an die geadnderten Stundesatze nach der AllKostV
und zur Einfligung zuséatzlicher Gebuhrentatbestande gefasst.

Zu Tarifziffern 80 bis 82:

Die Gebuhrenrahmen werden mit Ausnahme der Tarifziffern 80.2 und 80.4 bis 80.8 so-
wie bei der Erganzung der Tarifziffern 81.2, 81.2.1 und 81.2.2 an die geanderten Stun-
densatze nach der AllKostV angepasst.

In Tarifziffer 80.2 wird fur die Amtshandlungen der Landesregulierungsbehérde nach §
54 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf die Energiewirtschaftskostenverordnung
des Bundes verwiesen. Eine Anpassung an die Kostenentwicklung erfolgt (iber Ande-
rungen des Bundesrechtes. Fir Bremen hat dies keine Auswirkungen, weil die im Rah-
men der Organleihe flr die Aufgaben der Landesregulierungsbehérde nach § 54 EnWG,
die durch die Bundesnetzagentur wahrgenommen werden, zu zahlenden Honorare
ebenfalls nach der Energiewirtschaftskostenverordnung des Bundes zu bemessen sind.

Die Tarifziffern 80.4 bis 80.8 haben Planfeststellungsverfahren und andere Zulassungs-
verfahren nach dem EnWG beziehungsweise Anmerkungen dazu zum Gegenstand. Die
Gebuhrentatbestande sind als Wertgebihr ausgestaltet und beziehen sich auf die Her-
stellungskosten des jeweiligen Vorhabens. Die Anpassung an die Kostenentwicklung er-
folgt Uber die allgemeine Kostensteigerung.

In Tarifziffer 81.2 wird auf die allgemeine Uberwachungspflicht zur Einhaltung des Ge-
baudeenergiegesetzes (GEG), der Verordnung zur Durchfliihrung des Gebaudeenergie-
gesetzes (GEGV) und zur Einhaltung der Anforderungen nach § 15 Bremisches Klima-
schutz- und Energiegesetzes (BremKEG) gemal} § 16 Absatz 1 BremKEG verwiesen.
Demnach kann die Senatorin fir Umwelt, Klima und Wissenschaft zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben die erforderlichen Mal3nahmen treffen. Eine dieser MalRinahmen ist der
Erlass von verpflichtenden Bescheiden, mit denen die jeweiligen Rechtsadressaten zur
Einhaltung bestimmter Pflichten, die sich aus dem GEG, der GEGV oder nach § 15
BremKEG ergeben, angehalten werden sollen. Der GebUhrenrahmen wurde anhand der
Stundensatze nach der AllKostV bei einem Arbeitsaufwand von mindestens 0,5 Arbeits-
stunden festgelegt, der jedoch regelmaRig dartber hinausgeht. Die Tarifziffern 81.2.1
und 81.2.2 prazisieren die Falle, in denen der Erlass eines Verpflichtungsbescheides
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erforderlich werden kann. Im Falle von Mitteilungen der bevollmachtigten Bezirksschorn-
steinfeger geman § 97 Absatz 3 und 4 GEG kann ein tber dem regelmafigen Vollzugs-
aufwand hinausgehendes behdrdliches Handeln erforderlich werden, wenn die
Rechtsadressaten Aufforderungen zur Nachweisvorlegung nicht nachkommen. Der er-
héhte Vollzugsaufwand soll dann dem Verpflichteten angelastet werden. Der Aufwand
zum Erlass eines Verpflichtungsbescheides betragt in diesem Fall in der Regel nicht
mehr als eine Arbeitsstunde. Soweit aufgrund einer Mitteilung eines Sachverstandigen
fur energiesparendes Bauen im Rahmen von § 3 Absatz 6 GEGV ein Verpflichtungsbe-
scheid erfolgt, betragt der Arbeitsaufwand mindestens zwei Arbeitsstunden, da sich bei
der verpflichtenden Vorlage von Nachweisen zur Darlegung der Konformitat des Bau-
vorhabens mit den gesetzlichen Anforderungen des GEG ein erhéhter Vollzugsaufwand
ergibt.

Zu Tarifziffer 83:

In Tarifziffer 83 wurden Geblhrentatbestdnde aufgenommen, die sich regelmaRig auf-
grund von Mallinahmen nach dem Gebaudeenergiegesetz ergeben.

Die Tarifziffern 83.1 bis einschliefdlich 83.4.2 haben Befreiungsverfahren nach § 102
GEG zum Gegenstand. Im Regelfall ist fur die Prifung der Tatbestandsvoraussetzungen
einer beantragten Befreiung nach § 102 oder § 103 Absatz 1 GEG ein stark variierender
Bearbeitungsaufwand erforderlich, da die Antrage stets einzelfallspezifisch zu prifen
sind und sich aus den gegebenen Umstanden des zugrundeliegenden Antrags ergeben.
Es koénnen einfache Sachverhalte und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ebenso wie
komplexe Falle mit einem hohen Bearbeitungsaufwand zu prifen sein. Die Gebuhren-
spanne in Tarifziffer 83.1 ist demnach breit auszulegen. Es ist mindestens ein Aufwand
von 0,5 Arbeitsstunden erforderlich, der regelmaRig dariber hinausgehen kann.

Im Falle von Befreiungen aufgrund einer unbilligen Harte gemal § 102 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 GEG sehen die Tarifziffern 83.2, 83.2.1 und 83.2.2 fir bestimmte Verpflich-
tungen des GEG eigene Gebuhrentatbestande vor. Sofern eine Befreiung von der Ver-
pflichtung zur Ausstattung oder zur Nachristung einer Regelungseinrichtung gemag §
61 Absatz 1 oder 2 GEG aufgrund einer unbilligen Harte erfolgt, ist fur die Prifung der
Tatbestandsvoraussetzungen in der Regel eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erforder-
lich. Gegenstand dieser sind unter anderem die Aufwendungskosten fir die Erfallung
der Verpflichtung. Diese Kosten ist mit der den Verwaltungsaufwand bertcksichtigenden
Hoéhe der Geblhr ins Verhaltnis zu setzen (§ 4 Absatz 2 Bremisches Gebuhren- und
Beitragsgesetz). Fur die Prifung der Tatbestandsvoraussetzungen ist in diesem Fall tb-
licherweise mindestens eine Arbeitsstunde erforderlich, wobei der Arbeitsaufwand bei
weitergehenden Prifungen Uberstiegen werden kann. Werden die gewohnlichen Auf-
wendungskosten zur Ausstattung oder Nachristung einer Regelungseinrichtung berick-
sichtigt, entspricht die Hohe der festzusetzenden Gebuhr regelmaRig bereits ein Flnftel
der Aufwendungskosten. Dies steht dem Sinn und Zweck der Hartefallregelung nach
§ 102 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GEG entgegen, die in besonders gelagerten Einzelfal-
len vorsieht, von den Anforderungen und Pflichten des GEG zu befreien, wenn der be-
troffene Rechtsadressat Uber ein typisierendes Mal} hinaus wirtschaftlich belastet wird.
In Tarifziffer 83.2.1 wird daher festgelegt, dass 35 v.H. der Geblhr nach Tarifziffer 83.1
bei Berticksichtigung des Zeitaufwands der Verwaltungshandlung und den regelmafi-
gen Aufwendungskosten zu erheben sind. Die Hohe der Geblihr wird damit in ein ange-
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messenes Verhaltnis zu den zu erwartenden Kosten bei Erflllung der Verpflichtung ge-
setzt. Da es sich bei der Verwaltungshandlung um gebundene Vollzugsmalinahmen
handelt, sind ferner keine wirtschaftlichen Aspekte einer Gebihrenerhebung zu bertck-
sichtigen. Gleiches qilt flr Befreiungen aufgrund einer unbilligen Harte von der Verpflich-
tung zur Ausstattung oder Nachristung von raumweisen Regelungen gemai § 63 Ab-
satz 1 oder 3 GEG. Im Falle von Befreiungen nach § 102 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
GEG von der Verpflichtung nach § 69 Absatz 1 oder 2 GEG, wird ein angemessenes
Verhaltnis durch 50 v.H. der Gebuhr nach Tarifziffer 83.1 geschaffen, da die Aufwen-
dungskosten in diesem Fall Ublicherweise Uber den bertcksichtigten Kosten nach Tarif-
ziffer 83.2.1 liegen. In beiden Fallen sind mindestens 50,- EUR zur Deckung des Ver-
waltungsaufwands zu erheben.

Die Hartefallregelung in Tarifziffer 83.2.3 berucksichtigt Antrage auf Befreiung aufgrund
besonderer personlicher Umstande. In diesen Fallen liegen die Befreiungsgrinde in den
subjektiven Umstanden der Antragsstellenden, weshalb von einer Gebihrenerhebung
abgesehen werden kann. Gleiches gilt fur Tarifziffer 83.3 im Falle von Befreiungen nach
§ 102 Absatz 5, wenn aus Griinden einer Beziehung von einkommensabhangigen Sozi-
alleistungen von der Verpflichtung nach § 71 Absatz 1 GEG befreit wird.

Tarifziffer 83.4 hat Befreiungsverfahren nach § 102 GEG in Verbindung mit § 14 Satz 5
GEGV zum Gegenstand. In § 14 Satz GEGV ist vorgesehen, dass ein Antrag auf Befrei-
ung als erteilt gilt, wenn neben einer Begriindung eine Bescheinigung eines Sachver-
stéandigen flr energiesparendes Bauen Uber das Vorliegen der Befreiungsgriinde beige-
fugt ist und die zustandige Behorde nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des
vollstandigen Antrags erklart, dass eine weitergehende Prifung des Antrags erfolgen
soll. Diese Regelung dient der ztigigen Abwicklung der Befreiungsantrage und der Ver-
ringerung des Vollzugsaufwands. Fur diesen Fall ist in Tarifziffer 83.4.1 der Gebuhren-
rahmen gering angesetzt, da der Antrag nur auf Vollstandigkeit und kursorisch zu prifen
ist, wofur ein Arbeitsaufwand von mindestens einer Stunde angesetzt ist. In einigen Fal-
len ist die Antragsbearbeitung mit einem erhdhten Arbeitsaufwand verbunden. Dies gilt
insbesondere, wenn die Bescheinigung des Sachverstandigen fir energiesparendes
Bauen einem Antrag auf Befreiung nicht vorliegt oder sich die zustéandige Behdrde dazu
entschieden hat, aufgrund der eingereichten Unterlagen eine weitergehende Prufung
des Antrags durchzufiihren. In diesem Fall ist der Gebuhrenrahmen nach Tarifziffer 83.1
anzuwenden.

Die Tarifziffer 83.5 verweist auf die nach § 99 GEG durchzufihrenden Stichprobenkon-
trollen von Energieausweisen und Klimaanlageninspektionsberichten. Sofern bei diesen
Stichproben Versto3e gegen die Vorschriften des GEG festgestellt werden, ist es ge-
rechtfertigt, die durch die Stichprobe entstandenen Kosten dem Aussteller oder der Aus-
stellerin des Energieausweises beziehungsweise des Klimaanlageninspektionsberichts
oder dem Eigentiimer oder der Eigentimerin beziehungsweise dem Betreiber oder der
Betreiberin der Klimaanlage aufzuerlegen. Der Gebuhrenrahmen deckt den in den Ein-
zelfallen stark variierenden Prifungsaufwand ab. Handelt es sich um offensichtliche
Fehler, die bereits bei einer ersten Sichtprifung festgestellt werden, betragt der Arbeits-
aufwand regelmaRig zwei Arbeitsstunden. Sofern Vor-Ort-Prifungen gegebenenfalls
durch beauftragte Externe durchgefiihrt werden missen, kdnnen sich beispielsweise bei
Energieausweisen von grof3en Nichtwohngebdude Kosten im Bereich der oberen
Grenze des Gebuhrenrahmens ergeben.
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Zu Tarifziffer 84:

Die Tarifziffern 84.1 und 84.2 haben Befreiungsverfahren (vollstandige, teilweise oder
zeitweise Befreiung) nach § 6 Absatz 1 Bremisches Gesetz zur Beschleunigung des
Ausbaus von Anlagen zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie (BremSolarG)
zum Gegenstand. Die Hartefallregelung in 84.2 berlcksichtigt die Antragstellung von
wirtschaftlich besonders belasteten Verpflichteten nach dem BremSolarG. In diesem Fall
ist mindestens ein Arbeitsaufwand von 0,5 Arbeitsstunden erforderlich, der regelmaRig
darlber hinausgehen kann.

Zu Tarifziffer 84.3:

Im Rahmen der allgemeinen Uberwachung der Einhaltung des BremSolarG (z.B. im
Rahmen von Stichproben) kann die Senatorin oder der Senator fur Umwelt, Klima und
Wissenschaft gemal § 5 Absatz 4 BremSolarG zur Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben
die erforderlichen Malinahmen treffen. Eine dieser Malinahmen ist der Erlass von ver-
pflichtenden Bescheiden, mit denen der Birger oder die Blirgerin zur Einhaltung be-
stimmter Pflichten, die sich aus dem BremSolarG ergeben, angehalten werden soll.
Diese Pflichten beziehen sich insbesondere auf die Erflllung der Solarpflicht nach § 2
Absatz 1 oder 2 BremSolarG. Hierzu wird dem/der Verpflichteten nach § 5 Absatz 5
BremSolarG eine angemessene Frist zur Nacherfillung gesetzt, die in der Regel ein
Jahr nicht Uberschreiten soll. Fir den Fall, dass der/die Verpflichtete den bestehenden
Pflichten nach BremSolarG auch nach einer entsprechenden Information durch die Be-
hérde nicht nachkommt, ist ein weitergehendes behérdliches Handeln erforderlich. Bis
ein solches Verfahren eingeleitet wird, hat es in der Regel bereits einen gréeren ver-
waltungstechnischen Vorlauf gegeben (z.B. Ermittlung des/der verantwortlichen Gebau-
deeigentiimers/in nebst Adresse, Hinweisschreiben, Telefonaten, Erinnerungsschreiben
etc.). Je nach Fall kann der Vorbereitungs- und Ermittlungsaufwand unterschiedlich aus-
fallen — in der Regel fallen fiir die Vorbereitung und des Erlasses eines Verpflichtungs-
bescheids jedoch mindestens zwei Arbeitsstunden an.
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Synopse 9. Anderungsverordnung zur Kostenverordnung der Umweltverwaltung (UmwKostV)

Anlage zu § 1 der Kostenverordnung der Umweltverwaltung UmwKostV vom 27. August 2002 (Brem. GBI. 2002, S. 423) zuletzt gedndert
durch Verordnung vom 6. August 2024 (BremGBI. S. 696)

Tarifziffer

| Alt

| Neu

5 (Naturschutz- und Jagdrecht)

52 (MaBnahmen aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes — BNatSchG und der Baumschutzverordnung)

521 Gestattung nach § 6 Baumschutzverordnung Befreiung nach § 6 Baumschutzverordnung
je Baugrundstiick 138 je Grundstick 119
je Baugrundsttick 178
52.2 Ablehnung einer Gestattung nach § 6 Baumschutz- | Ablehnung einer Befreiung nach § 6 Baumschutz-
verordnung verordnung
je Baugrundstick 69 je Grundstlick 60
je Baugrundstlck 79
52.3 Befreiung nach § 67 Absatz 1 BNatSchG
je Grundstlck 94
52.4 Ablehnung einer Befreiung nach § 67 Absatz 1
BNatSchG
je Grundstlick 47
52.5 Anordnung von MalRnahmen nach § 5 Baumschutz- | Anordnung von Mafihahmen nach § 5 Baumschutz-

verordnung

138

verordnung

178
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8 (Klimaschutz- und Energierecht)

80

MaRnahmen aufgrund des Energiewirtschafts-
gesetzes - ENWG

80.1 Genehmigung nach § 4 Absatz 1 Genehmigungen nach § 4 Absatz 1
470 bis 8 670 490 bis 8 900
80.2 Fur Amtshandlungen der Landesregulierungsbe-
hérde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §
54 Absatz 2 werden Gebulhren und Auslagen nach
der Energiewirtschaftskostenverordnung in der je-
weils glltigen Fassung erhoben
80.3 Entscheidung uber Einwénde gegen Feststellungen | Entscheidung Uber Einwande gegen Feststellungen
nach § 36 Absatz 2 Satz 2 nach § 36 Absatz 2 Satz | nach § 36 Absatz 2 Satz 2 nach § 36 Absatz 2 Satz
4 4
270 bis 4 230 290 bis 4 420
80.4 Planfeststellungsverfahren  fir  Energieanlagen

nach § 43 Absatz 1 oder 2 Satz 1 Nummer 2, 3, 4,
5, 7 oder 8, auch in Verbindung mit Satz 2 oder §
43| Absatz 2 einschliefl3lich Umweltvertraglichkeits-
prufung

bei Herstellungskosten von

bis zu 500 000 Euro:

8 800

mehr als 500 000 Euro:

8 800

bis zu 2,5 Mio. Euro:
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8 800 zuzuglich 0,8 v.H. der 500 000 Euro Uberstei-
genden Herstellungskosten

mehr als 2,5 Mio. Euro:
24 800
bis zu 7,5 Mio. Euro:

24 800 zuzlglich 0,4 v. H der 2,5 Mio. Euro Uber-
steigenden Herstellungskosten

mehr als 7,5 Mio. Euro:
44 800
bis zu 20 Mio. Euro:

44 800 zuzuglich 0,2 v.H. der 7,5 Mio. Euro Uber-
steigenden Herstellungskosten

mehr als 20 Mio. Euro:

69 800 zuzlglich 0,1 v.H. der 20 Mio. Euro Uberstei-
genden Herstellungskosten

80.5 Planfeststellung durch Planergdnzung nach § 43
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2

bei Herstellungskosten von

bis zu 125 000 Euro:

2600

mehr als 125 000 Euro:

5300
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bis zu 250 000 Euro:
5300

mehr als 250 000 Euro:
5300

bis zu 500 000 Euro

5 300 zuziglich 0,6 v.H. der 250.000 Euro Uberstei-
genden Herstellungskosten

mehr als 500 000 Euro:
6 800
bis zu 2,5 Mio. Euro:

6 800 zuzulglich 0,5 v.H. der 500 000 Euro Uberstei-
genden Herstellungskosten

mehr als 2,5 Mio. Euro:
16 800
bis zu 50 Mio. Euro:

16.800 zuziglich 0,4 v.H. der 2,5 Mio. Euro Uber-
steigenden Herstellungskosten

mehr als 50 Mio. Euro:

206 800
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bis zu 100 Mio. Euro:

206 800 zuziglich 0,3 v.H.
der 50 Mio. Euro

mehr als 100 Mio. Euro:

356 800 zuzuglich 0,2 v.H. der 100 Mio. Euro Uber-
steigenden Herstellungskosten

80.6 Plangenehmigung von Energieanlagen nach § 74
Absatz 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in
Verbindung mit § 43 Absatz 4

50 v. H. der Gebiihr nach 80.4 oder 80.5

Anmerkungen zu 80.4 bis 80.6:

Schliel3t das Planverfahren andere das Vorhaben
betreffende behordliche Entscheidungen ein, so er-
héht sich die Geblhr um die dafiir vorgeschriebe-
nen Gebuhren.

Wird in dem Planverfahren ein Projektmanager
nach § 43g Absatz 1 beauftragt, so vermindert sich
die Gebuhr ohne die Gebuhren fiir die eingeschlos-
senen Genehmigungen um jeweils 5 Prozent, so-
fern die Aufgaben nach § 43g Absatz 1 Nummer 1
bis 5 und 7 bis 9 beauftragt werden sowie um 10
Prozent, sofern die Aufgabe nach § 43g Absatz 1
Nummer 10 beauftragt wird. Wird ein Projektmana-
ger mit Aufgaben beauftragt, die nicht in § 43g Ab-
satz 1 aufgefiihrt sind, wird die Geblihr angemessen
vermindert, einschliellich der Verminderungen
nach Satz 1 jedoch maximal um 50 Prozent.
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80.7 Verlangerung der Geltungsdauer einer Planfeststel-
lung oder Plangenehmigung nach § 43¢ Nummer 1
25 v.H. der Gebulhr nach 80.4 bis 80.6

80.8 Entscheidung tber die Freistellung von einem férm-
lichen Verfahren nach § 43f Absatz 4 Satz 4
10 v.H. der Gebuhr nach 80.4

80.9 Entscheidung Uber einen Antrag auf Erlass einer Entscheidung Uber einen Antrag auf Erlass einer
Duldungsanordnung nach § 44 Absatz 2 Satz 2 Duldungsanordnung nach § 44 Absatz 2 Satz 2
110 bis 1 090 120 bis 1 170

80.10 Entscheidung Uber einen Antrag auf Festsetzung ei- | Entscheidung Uber einen Antrag auf Festsetzung ei-
ner Entschadigung nach § 44 Absatz 3 Satz 2 ner Entschadigung nach § 44 Absatz 3 Satz 2
90 bis 1 090 100 bis 1 170

80.11. Entscheidung Giber einen Antrag auf vorzeitige Entscheidung (ber einen Antrag auf vorzeitige
Besitzeinweisung nach § 44b Absatz 1 oder 1a Besitzeinweisung nach § 44b Absatz 1 oder 1a
220 bis 1 090 230 bis 1 170

80.12 Aufhebung einer vorzeitigen Besitzeinweisung nach | Aufhebung einer vorzeitigen Besitzeinweisung nach
§ 44b Absatz 6 Satz 1 § 44b Absatz 6 Satz 1
90 bis 530 100 bis 580

80.13 Festsetzung einer Entschadigung nach § 44b Ab- | Festsetzung einer Entschadigung nach § 44b Ab-

satz 5 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 2

90 bis 530

satz 5 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 2

100 bis 580
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80.14 Feststellung der Zulassigkeit einer Enteignung nach | Feststellung der Zulassigkeit einer Enteignung nach
§ 45 Absatz 2 Satz 3 § 45 Absatz 2 Satz 3
470 bis 8 230 490 bis 8 420
80.15 Verlangen und Prifung des Nachweises nach § 49 | Verlangen und Priifung des Nachweises nach § 49
Absatz 3 Satz 2 Absatz 3 Satz 2
360 bis 3 120 390 bis 3 390
80.16 Anordnung von MalRnhahmen nach § 49 Absatz 5 Anordnung von MafRnahmen nach § 49 Absatz 5
450 bis 3 560 480 bis 3 870
81 MaBnahmen aufgrund des Bremischen Klima- | MaBnahmen aufgrund des Bremischen Klima-
schutz- und Energiegesetzes schutz- und Energiegesetzes - BremKEG
81.1 Befreiungen nach § 15 Absatz 2 Satz 1 Befreiungen nach § 15 Absatz 2 Satz 1
90 bis 710 100 bis 770
81.2 Verpflichtungsbescheid nach § 16 Absatz 1
50 bis 1 320
81.2.1 aus Anlass einer Mitteilung des bevollmachtigten
Bezirksschornsteinfegers gemall § 97 Absatz 3
oder 4 Gebaudeenergiegesetz
50 bis 130
81.2.2 aus Anlass einer Mitteilung eines Sachverstandigen

fir energiesparendes Bauen oder eines Sachkundi-
gen gemal § 3 Absatz 6 Verordnung zur Durchfiih-
rung des Gebaudeenergiegesetzes

190 bis 1 320
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82

MaRnahmen aufgrund der Versorgung tiber All-
gemeine Bedingungen fiir die Versorgung mit
Fernwdrme

82.1

Entscheidung Giber die Anzeige nach § 17 Absatz 2

530 bis 1 340

Entscheidung (iber die Anzeige nach § 17 Absatz 2

580 bis 1 450

83

MaBnahmen aufgrund des Gebaudeenergiege-
setzes - GEG

83.1

Befreiungen nach § 102 oder § 103 Absatz 1

50 bis 1 610

83.2

Im Falle von Befreiungen nach § 102 Absatz 1 Satz
1 Nummer 2

83.2.1

von der Verpflichtung nach § 61 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 oder von der Verpflichtung nach § 63 Absatz
1 oder Absatz 3

35 v.H. der Gebihr nach 83.1

83.2.2

von der Verpflichtung nach § 64 oder von der Ver-
pflichtung nach § 69 Absatz 1 oder Absatz 2

50 v.H. der Gebihr nach 83.1

83.2.3

bei einer nachgewiesenen unbilligen Harte auf-
grund besonderer personlicher Umstande kann von
der Geblhrenerhebung nach 83.1 abgesehen wer-
den

83.3

Im Falle von Befreiungen nach § 102 Absatz 5 kann
von der Geblhrenerhebung nach 83.1 abgesehen
werden

83.4

Befreiungen nach § 102 in Verbindung mit § 14 Ver-
ordnung zur Durchfiihrung des Gebaudeenergiege-
setzes
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83.4.1 innerhalb der Frist von zwei Wochen nach § 14 Satz
5 Verordnung zur Durchfiihrung des Gebaudeener-
giegesetzes

100 bis 190
83.4.2 bei weitergehender behdrdlicher Priifung
50 bis 1610
83.5 Stichprobe nach § 99 sofern VerstolRe gegen die

Anforderungen des Gebaudeenergiegesetzes fest-
gestellt werden

84 MaBnahmen aufgrund des Bremischen Solarge-
setzes - BremSolarG

84 .1 Befreiungen, Teilbefreiungen oder zeitweise Befrei-
ungen nach § 6 Absatz 1

100 bis 770

84.2 Bei nach gewiesener unzumutbarer Harte kann von
der Gebulhrenerhebung nach 84.1 abgesehen wer-
den

84.3 Verpflichtungsbescheid nach § 5

190 bis 1 320




Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Ubersicht (WU-Ubersicht)

Anlage zur Vorlage: 9. Verordnung zur Anderung der Kostenverordnung der Umweltverwaltung
Datum: 25.11.2025

Benennung der(s) MaRnahme/-blindels

Neunte Verordnung zur Anderung der Kostenverordnung der Umweltverwaltung

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fiir Projekte mit [ | einzelwirtschaftlichen

[ gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

Methode der Berechnung (siehe Anlage)

[1 Rentabilitats/Kostenvergleichsrechnung [ ] Barwertberechnung [ ] Kosten-Nutzen-Analyse
[1 Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Ggf. ergdnzende Bewertungen (siehe Anlage)

[] Nutzwertanalyse [ ] OPP/PPP Eignungstest [] Sensitivitatsanalyse [] Sonstige (Erlauterung)

Anfangsjahr der Berechnung :
Betrachtungszeitraum (Jahre): Unterstellter Kalkulationszinssatz:

Geprifte Alternativen (siehe auch beigefugte Berechnung)

Nr. | Benennung der Alternativen Rang

1

2

n

ﬂebnis

Weitergehende Erlguterungen

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

[ 1. | 2. n. |
Kriterien flir die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)
Nr. | Bezeichnung MafReinheit | Zielkennzahl
2
n

BaumaRnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: [_] die Schwellenwerte werden nicht {iberschritten /

[] die Schwellenwerte werden (iberschritten, die friihzeitige Beteiligung der zustandigen technischen bremischen

Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

X Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgefiihrt, weil:

1>

usfihrliche Begriindung
1. Die Erhebung von Gebuhren hat gem. § 34 LHO zu erfolgen. Es besteht im Grunde kein Spielraum, davon ab-
zusehen; insbesondere auch vor dem Hintergrund der gebotenen, regelmafigen Anpassung der Gebuhrenord-
nung.
2. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der Gesetzes-Begrindung.

Formularversion: 2017/03
Seite 1 von 1



	20260127_top_20_ANLAGE_Kostenverordnung_Umweltverwaltung_Verwaltungsgebuehren
	Neunte Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung der Umweltverwaltung
	Artikel 1  Änderung der Kostenverordnung der Umweltverwaltung
	a) Unter der Tarifziffer 5 wird die Angabe zu Nummer 52 durch die folgende Angabe ersetzt:
	b) Nach der Angabe zu Tarifziffer 82 werden die folgenden Angaben eingefügt:
	Inkrafttreten


	20260127_top_20_ANLAGE_Begruendung_Kostenverordnung_Umweltverwaltung_Verwaltungsgebuehren
	Begründung
	zur Neunten Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung der Umweltverwaltung (UmwKostV)
	1. Allgemeines
	2. Zu den einzelnen Vorschriften
	Zu Artikel 1
	Zu Artikel 2
	Zum Anhang (Kostenverzeichnis)


	20260127_top_20_ANLAGE_Synopse_Kostenverordnung_Umweltverwaltung
	20260127_top_20_ANLAGE_Wirtschaftlichkeitsuntersuchung_Kostenverordnung

